
Begründung zur Ablehnung der Änderung Straßenreinigungssatzung 

- Die Preiserhöhung sehen wir als nicht gerechtfertigt an

- Der Stadtservice ist ein wirtschaftliches Unternehmen, welches 
auch andere eigene Aufträge akquirieren kann, um Ihren 

Umsatz zu erhöhen

- Die Einnahmen immer zu Lasten der Bürger zu erhöhen ist, bei 
weniger Leistung, dem Bürger nicht mehr zu vermitteln

- In den letzten Jahren verringerte sich auch der Winterdienst 
drastisch und eine Kostensenkung ist bisher nicht erfolgt

- Sollte der Stadtservice mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln nicht klarkommen, sollte man vielleicht über die 
Ausschreibung dieser Dienstleistung nachdenken

- Wir stimmen der Erhöhung nicht zu 
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